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Bistumsartikel - ersatzlos streichen Trennung von Saat und Kirch

Am 10. Juni könnte endlich der Bistumsartikel aus der
Schweizer Verfassung gekippt werden. In Nationalrat waren

die Anträge auf Nicht-Entreten (SVP)und Rückweisung
(EVP) haushoch verworfen worden. M it einer M otion hatte
der Ständerat den Bundesrat beauftragt, statt einer ersatzlosen

Streichung einen Bitwurf zu einem Religionsartikel in
derVerfassung auszuarbeiten, " der die allgemeinen Grundsätze

der Beziehungen zwischen den Kirchen, den
Religionsgemeinschaften und dem Staat" festhält. Für einen solchen

Religionsartikel, den der Bundesrat bisherals problematisch
ablehnt, macht sich der vor allem Schweizerische Evangelische

Kirchenbund (SEK) seit Jahren stark, in der Absicht, in
der Verfassung den " Beitrag von Kirchen und anderen
Religionsgemeinschaften zum Zusammenhalt und zur
Bitwicklung von Staat und Gesellschaft" positiv gewürdigt
und das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und ihre
Gleichbehandlung festgeschrieben zu sehen.
Der SEK bemerkte richtigerweise, die ersatzlose Streichung
werde nicht den Kirchenmitgliedem die Macht über die
Errichtung von Bistümern geben, sondern dem Vatikan.
Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass es eben gerade
nicht Staatsaufgabe sein kann, innerhalb der einzelnen
Kirchen für Ordnung zu sorgen. Diese M einung vertrat auch
Bundesrätin Metzlervorden Mediensehrdezidiert. Bundesrat

und Bischofskonferenz sind gleichermassen der
Meinung, der Bistumsartikel diskriminiere die katholische
Kirche, sei völkerrechtswidrig und Verstösse gegen das Grundrecht

der Religionsfreiheit. Aber-wie immer in der Wissenschaft

- das Gegengutachten ist nicht weit: In einer neuen
Studie stellt offenbar das ïistitut für Kirchenrecht der Uni

Freiburg fest, der Bistumsartikel dienealsreligionspolizeiliche
Norm und Verstösse nicht gegen Völker- und Staatsrecht.

Gegen die Abschaffung treten im Vorfeld der Abstimmung
vor allem der "Schweizerische Bund Aktiver Protestanten"

an, mit dem Argument, der Bistumsartikel habe bisher
wesentlich zur Bhaltung des konfessionellen Friedens in der
Schweiz beigetragen und den Schweizer Katholiken in

einigen Diözesen ein letztes Stück M itbestimmung bei der
Auswahl ihrer Bischöfe gesichert. Bne unbestimmte Zahl
" besorgter Katholiken" hatte ebenfalls bereits beim Parlament

lobbyiert mit dem Argument, die Bnennung der
Bischöfe allein durch die römische Hierarchie, ohne
demokratische und ortskirchliche Legitimation, widerspreche der
politischen Kultur unseres Landes. Unterzeichnet war der
Brief u.A. vom bekannten Theologen Hans Küng, dem St.

Galler Politikwissenschaftler Alois Riklin und dem Zürcher
Staats- und Verfassungsrechtler Alfred Kölz..
Der SEK selbst will keine Abstimmungsempfehlung herausgeben.

SeinerAnsicht nach müssen vor allem die M itglieder
der römischen-katholischen Kirche wissen, ob sie wollen,
dassder Heilige Stuhl weitgehend allein über Bistumsfragen
entscheiden könnte.

Es besteht deshalb die Gefahr, dass viele Leerstimmen

eingelegt und der Bitscheid den Katholiken überlassen
werden soll. Das Bgebnis ist damit noch keineswegs klar.

Reta Caspar
Quellen: Tages-Anz&ger 6.4., 11.4.2001, NZZ11.4 2001

Der Bistumsartikel von 1874
Der Bundesrat beantragte 1873 im Rahmen der
Totalrevision der Verfassung die noch heute geltende Vorschrift,
dass die Errichtung von Bistümern der Genehmigung des
Bundes unterliegt.
Begründetwurde sie mit dem wenige M onatezurückliegen-
den Konflikt um die kirchlichen Verhältnisse im Kanton
Genf, wo mit infolge starker Land-Stadt-M igration ab 1860
mehr katholische als calvinistische Bürgerinnen lebten. Der
katholischen Pfarrer von Genf, Mermillod, verfolgte das
Projekt und Papst RusDC unterstütze ihn. Auf die Ernennung

zum apostolischen Administrator 1872 reagierte die
Regierung mit derAbsetzung M ermillods als staatlich besoldeter

Curé. Der Bundesrat fuhr noch gröberesGeschützauf
und verwiesihn des Landesund die Bundesversammlung, an
die der Betroffene rekurrierte, hiess diese Massnahme gut.
In der Fortsetzung entspann sich ein Konflikt zwischen Rom
und den Bundesrat, aufgrund dessen die ständige diplomatische

Vertretung des Heiligen Stuhls die Schweiz verlassen
musste. Der Bundesrat hatte dasstaatliche M itspracherecht
bei der Abgrenzung der Bistümer " historisch" begründet,
was annehmen lässt, dass schon damals die rechtlichen
Grundlagen unklar war.
Die massive Reaktion des Bundesrates ist aber nur auf dem
Hintergrund eines jungen Bundesstaates zu sehen, der auf
dem Prinzip des freien Bürgers und letztlich auf einem
aufklärerischen Menschenbild aufbauen wollte. Dagegen
stand die römisch-katholischen Kirche, die die Glaubensfreiheit

bis 1965 ablehnte, und einen "christlichen" Staat
anstrebte. In Bierecht und vorallem im Schulwesen prallten
die Ansprüche der beiden Seiten hart aufeinander. Als sich

1870 das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes durchsetzte,

war der Konflikt zwischen Kirche und Staat offen.
In der Diskussion um die Verfassungsrevision von 1873
standen deshalb sogar Schritte zur Debatte wie ein Verbot
der Aufnahme von Novizen in Klöster, ein obligatorisches
wissenschaftliches Examen für alle Geistlichen oder eine
Umitierung der Feiertage. Solche Forderungen setzten sich
aber nicht durch. Festgehalten wurden indessen der Vorrang

des zivilen Eherechts, die öffentliche Aufsicht über
Friedhöfe, die Abschaffung der geistlichen Gerichtsbarkeit,
die Möglichkeit, das Jesuitenverbot auf andere "staats-
gefähriiche" Orden auszudehnen, und die Kompetenz,
gegen kirchliche Bngriffe in die Rechte der Bürger und
des Staats vorzugehen. Der Absatz über
dieGenehmigungspflichtfürneueBis-
tümer wurde ohne grosse Diskussionen

angenommen. ' sl
B- kam übrigens bis heute
nur einmal direkt zur
Anwendung, im
Fall des
christkatholischen

Bistums
1876!
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